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Der Enzthüler.
Anzeiger und Anterhaltnngs-Dlatl

flr das ganze Enzthal und dessen Amgegend.
60 . Neuenbürg , Mittwoch den 2. August 1834.

Der Enzthäler erscheint Mittwochs und Samstags. —Preis halbjährig hier und bei allen Postämtern1 fl.
Für Neuenbürg und nächste Umgebung abonnirt man bei der Redaktion, Auswärtige bei ihren Postämtern.

Bestellungen werden täglich angenommen. — Einrückungsgebühr für die Zeile oder deren Raum 2 kr.

Amtliches.
Auszug aus einem Dekret

des König !. Berwaltungsraths der
Gebaude-Brandversicherungs-Anfialt

vom 1 ». Juli 1834.
Nachdem sich das Bedürfnis ergeben hat, die Be¬

stimmungen unter Ziff. 17 des §. 19 der K. Verord¬
nung vom 14. März 1853 abzuändern, so wird in
Gemäßheit der von dem K. Ministerium des Innern
ertheilten Entschließung folgendes verfügt:

1. Dörr- und Trockenräume für brennbare Stoffe
werden, wenn sie auch nicht mit Dampf oder warmen
Wasser geheizt werden, als Einrichtungen von feuer¬
gefährlicher Beschaffenheit überhaupt nicht angesehen,
sobald die Feuerstätte der Heiz-Einrichtung und der
Dörr- oder Trockenraum sicher von einander abgeschie¬
den und in der im Schlußsaz des tz. 8 der Verordnung
bezeichneten Weile feuerfest hergesteüt sind, auch die
gegen ungefährliche Gelaffe zulässigen Thören oder
sonstigen Oeffnungen auf der innern Seite mit Sturz¬
blech beschlagen sind, Trockenräume in Türkischroth-
färbereien jedoch unter der weitern Voraussezung, daß
Berbindungsthüren und sonstige Oeffnung gegen das
Innere des Gebäudes nicht vorhanden und Thüren und
Läden an den Außenseiten des Raumes auf der dem¬
selben zugekehrten Seite mit Eisenblech beschlagen oder
ganz von Eisen hergestellt sind.

Gebäude, worin Räume von der bezeichneten Art
sich befinden, sind daher in die

dritte Klasse
und sofern auch die Bedingungen des tz. 6 Lit. 6 der
Verordnung zutreffen in die

zweite Klasse
einzutheilen, vorausgcsczt daß die Gebäude nicht über¬
haupt abgesehen von Trockenräumen einer höher»
Klasse zuzuthcilen sind(siehe untenv.) .

H. Treffen die vorbezeichneten Voraussezungcn(I.)
nicht zu, so kommen zu Gunsten der Trockenräume

a. in Färbereien(mit Ausnahme der hienach(III.)
besonders behandelten Türkischrothfärbereien) ;

b. in Tuchscheercreien und andern Gebäuden für die
Appretur von Wolle und Wollfabrikaten;

o. in Appretur-Anstalten für leinene Zeuge, z. B.
Bleichen und der Darren;

ck. der Waldsaamen-Ausklingel-Anstalten;
v. in Cichvrienfabriken;
k. in Tuchfabriken;
x. in Krapp- und ander« Farbstofffabriken;

statt der Ziff. 17. des §. 10 der Verordnung folgende
Bestimmungen in Anwendung:

1. In die
vierte Klasse

gehören Gebäude mit Dörr- und Trockenräumen für
brennbare Stoffe mit heizbaren Lokalen, welche nicht
mit Dampf oder warmem Wasser geheizt werden, wenn
nachbezeichnete Voraussezungen zutreffen:

a. Der über Holz befindliche Boden muß wenigstens
einfach aus Backensteinen oder Steinplatten solid her¬
gestellt seyn, welche in Lehm gelegt und in den Fugen
mit Lehm oder Mörtel dicht verstrichen sind.

b. Die Umfaffungswände müssen wenigstens aus aus-
gemauerten Riegeln bestehen, welche über Holz mit^
Mörtel haltbar verpuzt sind.

o. Die Decken sammt den Durchzügen müssen ge-
gypst und die hölzernen Unterstüzungsposten der leztereu
allerseits mit Sturzblcch beschlagen seyn.

6. Die Thüren oder der Verschluß sonstiger Oeff¬
nungen müssen auf der innern Seite mit Sturzblech
beschlagen seyn.

e. Die Feuerstätte muß den Forderungen der feuer¬
polizeiliche» Vorschriften vollkommen entsprechen, bei
Ofenheizungen darf die Schür-Ocffnung nicht inner¬
halb des Trocken« oder DörrraumS sich befinden. Bei
Heizeinrichtungen mit erwärmter Luft muß der Ofen
innerhalb einer feuerfesten Heizkammer aufgestellt seyn,
die erwärmte Luft in gemauerten oder Blechröhre»
feuersicher geleitet werden, auch sollen die blecherne»
Luftheizungsröhren aus dicht gefälzten Wänden, und
wenn die Röhren nicht IVr Fuß von brennbaren Ge¬
genständen entfernt sind, aus doppelten Vr Zoll unter
sich abstehenden Wänden bestehen-

Die Ausmündungen der Röhren müssen eng ver¬
gittert und so angebracht seyn, daß keine brennbaren
Stoffe dadurch in die Röhren kommen können.

Sofern die fraglichen Gebäude übrigens überhaupt
abgesehen von den Trockenlokalen einer höhern Klaffe
zuzuthcilen sind, findet vorstehende Bestimmung(H.)
nicht Anwendung.

2. In die
fünfte Klasse

kommen die in der vorstehenden Ziffer1 bezeichneten
Gebäude, wenn die Einrichtung des Dörr- oder Trocken¬
raumes den Anforderungen der vierten Klasse nicht
entspricht, und wenn sie nicht mit nachstehenden die
sechste Klaffe begründenden Mängeln behaftet sind.

3- In die
sechste Klasse

fallen Gebände mit Dörr- und Trockenräumen, welche
durch Oefen mit Rauchröhren geheizt werden, wenn

u. der Trockenraum einen hölzernen Boden,
1». der Trockenraum nicht nach allen Seiten durch

Wände von andern Lokalen abgesondert, oder wenn
die Wände ganz von Holz hergestellt, oder innen mit
Bretter verschaalt sind,
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o. die Decke des Lokals nicht völlig geschlossen, oder
von Holz hergestellt,

6. der Trockenraum oder Dörrenraum nicht durch
ei» Vorgehäuse oder Vorkamin aus Stein oder Eisen
von der innerhalb des Trockenraums angebrachten
Schür -Oeffnung sicher abgeschlossen ist.

IH . Bei den Trockenlokalen der Türkischrothfär-
brreien , welche nicht unter l . fallen , ist zur Bersezung
in eine niedrigere Klaffe außer den unter Ziff . U.
enthaltenen Bedingungen noch Weiteres erforderlich,
und zwar:

1. In Betreff der
vierten Klasse:

a . daß der über Holz angebrachte Boden auS dop¬
pelten Steinplatten oder Backsteinen besteht , die in
Sand , Speis oder Lehm so gelegt find , daß die damit
ausgefüllten und verstrichenen Fugen nicht auf einander
treffen;

b. daß die UmfaffungSwände massiv von Stem her¬
gestellt sind;

o. die Decken verschliert und über Holz haltbar nnt
Mörtel verpuzt find;

ä . die Thüren und der Verschluß sonstiger Oeffnun-
gen , sowie

o. die Feuerstätten in der H . 1 v. angegebenen Welse
hergestellt find.

2. In Betreff
fünfter Klasse:

daß der Boden in der oben zu Hl . 1 a . erwähn¬
ten Weise;

b. die Heizeinrichtung , Thüren und Laden m der
oben zu 6. und e. bezeichneten Weise hergestellt sind,
wogegen Umfassungswände , die in Riegeln auSge-
mauert und über Holz verblendet find , so wie ge-
gppste Decken ohne Geschlier genügen.

3. In allen andern Fällen dagegen bleiben die
Türkischrothfärbereien in der

! sechsten Klasse.
IVl Die abgesonderten Rübcn -Trockenhäuser der

Zuckerfabriken , welche nicht zugleich für andere Fabrik¬
zwecke dienen , kommen in die fünfte Klaffe.

V. Solche Gebäude , welche vermöge der Bestim¬
mung unter tz. 10 Ziff . 1— 16 der Verordnung in die
sechste Klaffe kommen , bleiben in dieser Klaffe ohne
Rücksicht auf die Beschaffenheit der etwa damit ver¬
bundenen Dörr - und Trockenräume.

Im Uebrigen hat es bei der Bestimmung des
§. 10 Ziff . 17 der Verordnung vorerst sein Bewenden.

Vorstehende Verfügung wird den Ortsvor¬
stehern mit folgenden Aufträgen mitgetheilt:

1) Damit die Besizer von Gebäuden mit Dörr-
und Trocken -Einrichtungen für brennbare
Stoffe in den Stand gesezt werden , etwaige
bauliche Mängel , welche der Versezung in
eine niederere Klasse im Wege stehen , recht¬
zeitig zu beseitigen , sind die Gebäude - Eigen-
ihümer fünfter und sechster Klasse von den
Bedingungen der Versezung in eine niederere
Klaffe durch die Ortsvorsteher jezt schon
in Kenntniß zu sezen , worüber von den
Ortsvorstehern binnen 14 Tagen Eröffnungs-
Urkunden einzusenden sind;

2 ) die Gemeinderäthe haben die Gebäude , mit
welchen Dörr - und Trockenräume der frag¬
lichen Art verbunden und deren Klassifika¬
tion nach vorstehenden Bestimmungen einer
Revision zu unterwerfen ist, in den auf den
15 . September d. I . zu erstattenden Be¬
richten über das Ergebniß des jährlichen
Durchgangs des Brandversicherungs -Kata-
sters ( Ges . Art . 12 und Cirkular -Erlaß
vom 16 . März 1853 Z . 10 ) ausdrücklich

anzugeben , damit diese Revision bei der
nächsten ordentlichen Gebäude -Einschäzung
stattfinden kann;

3 ) das Ergebniß der veränderten Klassifikation
ist den Gebäude -Eigenthümern vorschrift-
mäßig zu eröffnen;

4 ) bleibt es bei der bisherigen sechsten Klaffe
oder kommen die Gebäude aus der sechsten
in die fünfte Klaffe , und haben sich die
Eigenthümer nicht schon früher für den
Austritt aus der Landesanftalt erklärt , so
ist solcher jezt nicht mehr zulässig ( Gesez
Art . 1 ) und ein Rücktritt in Folge der
Anwendung der vorstehenden Bestimmungen
kann nur in denjenigen Fällen stattfinden,
in welchen die Beitrittserklärungen auf das
schon früher in Aussicht gestellte Erscheinen
dieser Verfügung ausgesezi war . Für solche
Fälle ist den B « heiligten auf Verlangen
zu ihrer definitiven Erklärung eine ZOtägige
Bedenkfrist mit dem urkundlichen Anfügen
zu ertheilen , daß wenn innerhalb dieser Frist
eine Erklärung nicht abgegeben werde , die
Aufnahme in die Landesanstalt unwiderruflich
erfolge . Ist das Gebäude verpfändet , so
ist diese urkundliche Eröffnung gleichzeitig
auch dem Pfandgläubiger unter Hinweisung
auf die ihm nach dem Cirkular -Erlaß vom
3 . Jan . v. I Z . 2458 eingeräumte Befug-
niß zu machen . Der Ortsvorsteher hat
etwaige mündliche Rücktrittserklärungen un¬
ter genauer Bezeichnung der betreffenden
Gebäude , des Tags und der Stunde der
erfolgten Anzeige mit der Unterschrift des
Betheiligten sogleich zu Protokoll zu neh¬
men , auf den schriftlichen Erklärungen aber
den Tag und die Stunde des Einlaufs
amtlich zu beurkunden;

5 ) wenn ein Gebäude , das nach Z . 17 des
§ . 10 der K . Verordnung vom 14 . März
v. I . in die sechste Klasse gesezt wurde,
in Folge dessen früher ausgetreten ist, und
bei der oben Z . 2 angeordneten Revision
in eine der 4 niedersten Klassen kommt , so
ist dasselbe in das Kataster wieder aufzu¬
nehmen , mit der Wirkung , daß die Versi¬
cherung bei der Landesanstalt mit dem Zeit¬
punkt , wo die etwaige Versicherung bei einer
Privatgesellschaft ablauft , beginnt und bei
lezterer nicht mehr verlängert werden darf.

Dieser Zeitpunkt ist in dem Schäzungöpro-
tokoll genau vorzumerken.

6 ) über den Vollzug dieser Aufträge erwartet
man bei Vorlegung der Aenderungsüber-
sichten besondern Bericht mit besonderer An¬
gabe der von der sechsten in eine niederere
Klaffe versezten , sowie über die neuerdings
austretenden Gebäude , sowie derjenigen,
mit welchen die Eigenthümer vorerst nur
widerruflich beitreten wollen.

Neuenbürg , 29 . Juli 1854.
K . Oberamt.

Baur.
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Neuenbürg.
Von dem Kaufmann C . F . Groß dahier

ist in diesem Blatte ein „Fliegentod - Papier"
ausgeboren worden . Da dieses Papier nach
chemischer Untersuchung eine bedeutende Menge
Arsenik enthält und da Arsenik als Leben zerstö¬
rendes Mittel nur von ven Apothekern unter
besonderen Bedingungen zum Verkauf gebracht
werden darf , so ist dem Kaufmann C . F . Groß
der fernere Verkauf von Fliegentod -Papier ver¬
boten worden , was hiemit zur öffentlichen Kennt-
piß gebracht wird.

Den 3t . Juli 1854.
K . Oberamt.

B « ur.
Neuenbürg.

Aufruf eines Verschollenen.
Philipp August Dorn von Loffenau , geb.

den 13 . Juni 1784 , Sohn des gewes . Pfarrers
Johann Wilh . Dorn daselbst , ist längst ver¬
schollen , und hätte , wenn er noch leben würde,
das 70 . Lebensjahr zurückgelegt.

Derselbe oder seine unbekannten Erben wer¬
den nun aufgefordert , sich binnen 90 Tagen zu
Empfangnahme des pflegschaftlich verwalteten
Vermögens zu melden , widrigenfalls dasselbe
unter den bekannten Präsumtiv -Erben , land¬
rechtlicher Ordnung gemäß , vertheilt werden
würde.

So beschlossen im K . Oberamtsgericht.
Neuenbürg , 2t . Juli t854.

Lindauer.

Forstamt Neuenbürg.
Revier Herrenalb.

Holz - Verkauf.
Am Montag den 7. August d. I.

werden im Staatswald Beerrain 4 Stück tan-
nen Langholz , 21 tannene Klöze , 20 '/ , Klft.
buchene Scheiter ; im Habichtnest 9 Stämme
tannen Langholz , 2 tannene Klö'ze, und 199
Klft . buchene Scheiter ; im Herrenalber Brenre-
wald 8 Stämme tannen Langholz und 12 tan¬
nene Klöze zum Verkauf gebracht.

Zusammenkunft Nachmittags 3 Uhr auf dem
Rathhaus in Dobel.

Neuenbürg , 31 . Juli 1854.
K . Forstamt.

Lang.

Forstamt Neuenbürg.
Revier Liebenzell.

Holz - Verkauf.
Am 9 ., 10 . und 11 . August d. I.

kommen in den nachgenannten Staatswaldungen
folgende Holzquantitäten zum Verkauf:

1s im Badwald:  278 Stück tannenes
Langholz , 241 tannene Klöze , 33 Stück tannene
Stangen von 20 — 50 ' Länge , 14 '/ « Klft . Eichen - ,
35 Klft . Buchen - , 208 Klft . Nadelholz , 22 '/-
Klft . tannene Rinden , 6,475 Stück buchene,
1,200 tannene und 25 aspene Wellen;

2 ) im Hummelberg:  95 Stück tannen
Langholz , 53 dto . Klöze , 12 '/ . Klft . Nadelholz,
5 ' / . Klft . tannene Rinde , 1,337 Stück tannene
Wellen;

3 ) Sommerhalbe:  40 Stück tannen Lang¬
holz , 7 dto . Klöze , 14 Stück tannene Stangen
von 30 - 50 ' Länge , 21 '/ , Klft . Nadelholz.

Der Verkauf beginnt am 1. Tage Morgen-
8 Uhr mit dem Lang - , Kloz - und Kleinnuzholz.
Zusammenkunft im Schlag Hummelberg.

Nachmittags 2 Uhr Verkauf des Klafter-
und Wellenholzes im Hummelberg . Zusammen¬
kunft bei der Boschenwiese.

Am 2 . und 3 . Tag Verkauf des Klaster-
und Wcllenholzes im Badwald und in der Som-
merhaldc . Zusammenkunft je Morgens 8 Uhr
im Schlag Badwald . Mit dem Verkauf des
Klafterholzes wird am 2 . Tag begonnen werden.

Neuenbürg , 26 . Juli 1654.
K . Forstamt.

Lang.
Forstamt Altensteig.

Revier Enzklösterle.
Holz - Verkauf.

Am Samstag den 5 . August
werden aus dem Staatswald Wanne verkauft:
15 Stämme Buchen , 7 Stämme birken Werk-
Holz, 1290 Stämme tannen Langholz , 475 Säg-
klöze und 2 '/ . Klafter Brennholz.

Zusammenkunft Morgens 6 Uhr in Enz¬
klösterle.

Altensteig , 24 . Juli 1854.
K. Forstamt.

Alber.
Ottenhausen.

Schafweide -Berleihung.
Die hiesige Schafweide , welche 150 Stücke

ernährt , und vom 15 . August d . I . an bis 1»
April 1855 bezogen werden kann , wird am

Freitag den 4. August d . I .,
Vormittags 10 Uhr»

auf hiesigem Nachhause im öffentlichen Aufstreich
verpachtet , wozu die Liebhaber , unbekannte mit
legalen Prädikats - und Vermögens -Zeugnissen
versehen , eingeladen werden.

Den 24 . Juli 1854.
Schuldhciß Becker.

Waldrennach.
Schon mehrmals kam zur Sprache , daß

der im Enzthäler Nro . 59 gemeldete Gewitter¬
schaden nicht einen Theil so groß gewesen sey»
wie man es gemacht habe . Die Unterzeichnete
Stelle findet sich daher veranlaßt zu bemerken,
es möchten Jene , die sich nicht begreiflich machen
können , daß es Wahrheit sey , sich näher durch
eigenen Augenschein überzeugen lassen , daß es
keine Lüge sey , was veröffentlicht worden ist;
es kann alles nachgewiesen werden.

Den 1. August 1354«
Schuldheiß Keck.
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Privatnachrichten.
Neuenbürg.

Am Samstag den 29. v. Mts. ist von
hier bis Wilddad ein Etui mit einigen thierärzt¬
lichen Instrumenten verloren gegangen, und cs
wird der redliche Finder um Zurückgabe dessel¬
ben gegen Belohnung ersucht.

Den 1. August 1854.
Oberamts-Thierarzt

Landet.

Neuenbürg.
Theer-Firniß und Theer-Kitt,

wovon sich elfterer vorzüglich zum Anstrich von
Holz, Stein und Eisen, überhaupt bei solchen
Gegenständen, die den schädlichen Folgen der
Witterung, des Rostes und des Dampfes aus-
gesezt sind, eignet, lezterer dagegen sich als ein
ebenso wohlfeiles als geeignetes Mittel zur Was-
serdichtmachung jeder Art von Behälter erweist,
empfiehlt zu geneigter Abnahme

W. Lu tz.
H e i l b r o n n.

Für Auswanderer.
Sehr herabgesezte Ucberfahrtspreise nach Amerika uüd Australien.

Erwachsene. Kinder.
Am 25. Aug. über Rotterdam mit dem Schiffe Cmallory nach

New York . 54 fl. 46 kr. 42 fl. 46 kr.
Am 13. u. 24. Aug. über Liverpool mit den schönen über 2000 Ton¬

nen haltenden Postschiffen Constantine u. News Welt
sammt Seeproviant nur . 65 fl. 48 kr. 53 fl. 48 kr.

Am 9., 19. u. 29. Aug. über Havre pr. Postschiff nach New-Iork 66 fl. — kr. 56 fl. — kr.
Am 9., 19. u. 29. Aug. über Havre pr. Postschiff nach New-Orleans 67 fl. — kr. 57 fl. — kr.
Am 1. Septemb. über Rotterdam oder Liverpool mit den Schiffen

Amsterdam Sk California nach Australien. . . 228 fl.
Bei diesen Preisen ist durchaus freie Fahrt von Mannheim an mit 200 Pfd. Gepäck ange¬

nommen und kommen die Passagiere ohne die Kosten eines Nachtquartiers in zwei Tagen pr.
Dampfboot nach Rotterdam.

Dagegen haben unsere Preise über Bremen einige El Höhung erlitten.
Die konzeffionirte und bekannte Veförderungs-Änstali des res. Notars

C. Stählen in Heilbronna. N.
Agentur in Neuenbürg : Gebr . Meeh.

Kroirik.
Deutschland.

Frankfurt,  28 . Juli . Die gestrige Po-
lizeitare brachte einen Preisabschlag des sechs-
pfündigen Laib Brodes von 26V, kr. auf 23V, kr.

Württemberg.
In Calw ist eine Familie ( 12 Personen) an

Wurstvergiftung erkrankt.
Die Reutlinger Bürger Ztg. widerruft die

von ihr gegebene Nachricht von dem durch den
Schlag eines Pferdes angeblich erfolgten Tod
des Thierarzts von Münsingen. Derselbe sey
von dem Schlag nur betäubt worden, und sey
Hoffnung seiner Heilung vorhanden.

A u s l a n d.
Spanien.

Madrid,  23 . Juli . (Telegr. Dep.) Die
Haltung des Volks ist noch immer die nämliche
Die Nationalgarde wird organisirt, wie im
Jahr 1843. Es heißt, General Espartero habe
sich nach Alcala begeben, um sich mit dem
General O'Dvmiel zu besprechen. Die Königin
Jsabella residirt im Palaste, umgeben von eini¬
gen Truppen. lF . I .)

Madrid.  Die Führer des Aufstandes
vom 18. haben von der Königin eine Audienz

j erlangt unv folgende Rede an sie gerichtet:
„Ew. M. wollen sich nur in den Straßen von
Madrid zeigen und diese gegen eine schlechte
Regierung, nicht gegen die V>onarchie errichteten
Barrikaden besuchen, so werden Ew. Maj. sich
selbst überzeugen, daß weder für Ihre Dynastie,
noch für das monarchische Prinzip etwas zu
fürchten ist. Wir werden Ew. Maj. Ehren¬
garde bilden" u. s. w.

Ital i e n.
Venedig,  24 . Juli . Aus allen Theilen

Italiens lausen fortwährend sehr günstige Ernte¬
berichte ein. Die Getreidepreise sind überall
im Weichen. Parma ist in Belagerungszustand
erklärt worden.

Rußland.
Handelsbriefe aus den Hasenorten Ruß¬

lands  melden übereinstimmend, daß in den
Verkehrsverhältnissen seit der Blokade der ruff.
Ostseehäfen durch die englische Flotte die größte
Stille eingetreten ist und daß die überseeischen
Exportgeschäfte durchaus ruhen. Der Handels¬
stand geht, wie die Blokade dauert, seinem gänz¬
lichen Verderben entgegen. Zahlungseinstellun¬
gen sind an der Tagesordnung.

Redaktion, Druck und Verlag der M e e- 'schen Buchdruckerei in Neuenbürg.
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